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1. die Lage ihrer eigenen Kräfte und namentlich die der ersten
Staffel,

2. Die Stellungen und die Stärke der vorgeschobenen Teile des
Feindes. (Schluß folgt.)

Zum Urteil i. S. Hauptmann Frick und Oberlieutenant Locher.
(Siehe Nr. 16 dieser Zeitschrift.)

Herr Oberst Kind, Kreisinstruktor der 5. Division, ersucht
uns um Veröffentlichung der Erklärung, daß er vor dem bekannten
neuen Erlasse des Eidg. Militärdepartements „die Verwendung
von Menschen als Hülfslafette bei Scharfschießübungen mit
Maschinengewehren" keineswegs verboten hatte; er habe nur
Vorsichtsmaßregeln angeordnet, welche in Zukunft Unfälle ausschließen
sollten; das in den Urteilsgründen erwähnte Verbot bezog sich nur
auf die Verwendung von lebenden Menschen zur Darstellung von
Gefallenen, auf denen das Maschinengewehr aufgelegt wird.

Redaktion.

Literatur.
Erinnerungen an die Aktiv-Dienste der Feldbatterie 62. 1914—1918

Luzern, Buchdruekerei AI. Ziegler, 1920.
Das Ffisilierbataillon 44 im Aktiv-Dienste 1914—1919.

Luzern, Buchhandlung E. Haag.
Wir freuen uns, auch diese beiden hübschen Publikationen anzeigen und

•empfehlen zu dürfen. Beide sind mit hübschen Bildern und einer Liste aller
Angehörigen der Truppe ausgestattet.

Das „Album" des Bataillon 44 ist ein eigentliches Bnch und enthalt neben
hübschen Schilderungen des Lebens und Treibens der Truppe auch Dienstbefehle
und sogar poetische Beiträge. Ein besonders guter Gedanke ist die Beifügung
eines Berichtes „Das Hocndorfer Bataillon 24 vor 50 Jahren" (d. h. hei der
Grenzbesetzung 1870/71),- worin die Erlebnisse der Großväter resp. Väter der
heutigen 44er kurz erzählt werden.

Solche Publikationen fördern Tradition und Korpsgeist in unsern Einheiten!
Redaktion.

Sommaire de la Revue Militaire Suisse.
No. 8, Août 1920.

I. De Charleroi à la Marne (fin), par le lieutenant-colonel Poudret.
IL Recrutement, par le lieutenant-colonel Henri Thélin.

III. Étude sur la réorganisation de l'infanterie (suite), par le major
Schmidt.

IV. Chronique française, chronique portugaise.
V. Informations.

VI. Bibliographie.
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